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an die Mitarbeiter der Linie Untersuchung auch höhere Maßstäbe 
iin Zusammenhang mit der Nutzung von Sachverständigengutachten 
im Prozeß der Beweisführung.

Es muß vorausgeschickt werden, daß wir in den folgenden Darle
gungen entsprechend dem Anliegen der Arbeit nicht sämtliche 
bedeutungsvollen Frage- und Aufgabenstellungen im Zusammenhang 
mit der Erarbeitung von Sachverständigengutachten, sondern aus
schließlich solche untersuchen, die im Zusammenhang mit der Auswahl 
von Sachvers tändigen , der Auftragserteilung an sie und das Zusammen
wirken mit ihnen für die Sicherung des Wahrheitsgehalts und damit 
des Beweiswertes der Sachverständigengutachten bedeutsam sind. Daraus 
ergibt sich auch, daß die Ausführungen nicht in gleichem Maße alle
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in der Untersuchungsarbeit des MfS bedeutungsvollen Arten von Sach-Wverständigengutachten betreffen, insbesb^desp-e jene nicht, deren 
Anfertigung mehr oder weniger s e l b d u r c h  die jeweiligen
Sachverständigen erfolgen (kriminalmaische Gutachten, psychiat
rische und psychologische Qüyachten usw. ). Wir nehmen diese Gutachten
zwar nicht aus drück! i ch..«,%sV 'die Ausführungen zu den prinzipielleny . .Anforderungen an dcn.Mväffrheits gehabt des Gutachtens und an die

.Mr •• •Auf tragsei'teiTung an die Gutachter sind generell zutreffend -. je- 
doch betreff en''die*'hier darzustellenden Anf orderungen an die 
Sicherung des Wahrheitsgehalts vor allem solche Gxxtachten, bei 
deren Zustandekommen eine mehr oder weniger enge Zusammenarbeit der 
zuständigen Leiter und Mitarbeiter der Linie Untersuchung mit den 
Sachverständigen erforderlich ist, beispielsweise im Zusammenhang 
mit Gutachten über komplizierte volkswirtschaftliche Problemstel
lungen eines Ermittlungsverfahrens.

Soweit die Verfasser in diesem Abschnitt und anderen Teilen der 
Forschungsarbeit den Begriff Tatsachenmaterialien verwenden, ver
stehen sie darunter real existierende Gegenstände und Aufzeich
nungen, die für die Beweisführung bedeutsam sein können. Sie ent
halten möglicherweise Beweisgründe, können aber auch im Prozeß 
der Beweisführung ohne jeglichen Beweiswert bleiben.


